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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §185;

BAO §196;

Rechtssatz

Über die Frage, ob Einkünfte aus den USA dem Grunde nach der Einkommensteuer unterliegen, ist nicht in einem

gesonderten Grundsatzbescheid (Feststellungsbescheid) zu entscheiden. Vielmehr hat der Abspruch in dem gemäß §

198 BAO vorgesehenen Abgabenbescheid zu erfolgen.
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